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Bad Münder, den 11.05.2011 

 
Bedingungen für das Ausleihverfahren von Lernmittel n 

(Schuljahr 2011/2012) 
 
 
Lernmittel 
 
Im Ausleihverfahren stehen zur Verfügung: 
1.   für Klasse 1:    Fibel  
2.   für Klasse 2:    Lesebuch und Mathematikbuch 
3.   für Klasse 3 und 4: Sprach-Lesebuch,  Mathematikbuch und Englischbuch.  
 
Es gehören nicht dazu: Arbeitsmaterialien, die von den Schülerinnen und Schülern 
beschrieben oder ausgefüllt werden, wie z.B. Mathematikbuch Klasse 1, 
Arbeitshefte, Lektüren, Wörterbücher u. ä. 
 
 
Beteiligung am Ausleihverfahren 
 

1. Die Entscheidung des Erziehungsberechtigten einer Schülerin / eines 
Schülers zur Beteiligung am Ausleihverfahren der Lernmittel ist der Schule bis 
zum  10.06.2011 auf dem entsprechenden Formblatt mitzuteilen. Die 
Beteiligung ist freiwillig. 
 

2. Bei Schülerinnen und Schüler, die neu an unsere Schule kommen, 
entscheiden die Erziehungsberechtigten bei der Anmeldung über die 
Teilnahme. 
 

3. Beim Schulwechsel bis zum Ende des ersten Halbjahres wird die Hälfte der 
Ausleihgebühren erstattet. Beim Schulwechsel innerhalb des zweiten 
Halbjahres kann nur in besonderen Ausnahmefällen eine anteilige 
Rückerstattung der Gebühren vorgenommen werden. 
 

4. Mit Ende des Schuljahres können die Erziehungsberechtigten einer Schülerin 
/ eines Schülers die Beteiligung am Ausleihverfahren beenden. Dieses ist im 
Rahmen der jährlichen Abfrage für das kommende Schuljahr anzugeben. 
Schülerinnen und Schüler, die im Laufe des Schuljahres die Schule verlassen, 
müssen die entliehenen Lehrmittel zurückgeben. 
 

5. Ein Schüler, der sich an dem Ausleihverfahren beteiligt, muss den 
vollständigen Klassensatz der in der jeweiligen Klasse verwendeten Lernmittel 
entleihen. 
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Nutzungsgebühren und weitere Kosten 
 

1. Die Höhe der Nutzungsgebühr für eine Schülerin bzw. einen Schüler der 
Grundschule Bad Münder beträgt im Schuljahr 2011/2012: 

 
                –    bei 1 - 2 schulpflichtigen Kindern:  1. Klasse:  7,00 € 
                                                                            2. Klasse:  14,40 € 
                                                                            3. Klasse:  20,28 € 
                                                                            4. Klasse:  19,88 € 
 

- bei 3 oder mehr und mehr schulpflichtigen Kindern:  
1. Klasse:  5,60 €  

                                                                                     2. Klasse   11,52 €  
                                                                                     3. Klasse:  16,22 €  
                                                                                     4. Klasse:  15,90 €  
 
                Dabei müssen Geschwisterkinder nicht Schüler der Grundschule Bad  
                Münder sein. 

 
Die Gesamtkonferenz und der Schulelternrat der Grundschule Bad Münder 
haben darüber entschieden, dass die Schulbücher der Grundschule Bad 
Münder nur als Paket (alle Bücher eines Jahrgangs) verliehen werden. Aus 
diesem Grund wird keine Einzelausleihe der Schulbücher angeboten.    

                 
 

2. Die teilnehmenden Erziehungsberechtigten verpflichten sich, die Lernmittel 
pfleglich zu behandeln, damit diese mindestens 3 Jahre ausgeliehen werden 
können. Verursacht eine Schülerin /ein Schüler eine Beschädigung eines 
Buches, so dass es nicht weiter ausgeliehen werden kann, haften die 
Erziehungsberechtigten für den entstandenen Schaden in folgender Weise: 

 
                    - im 1. Jahr:    zu 100% 
                    - im 2. Jahr:    zu    65 % 
                    - im 3. Jahr:    zu    35 %. 
 
3. Aus den oben genannten Einnahmen wird der Bestand der Lernmittel der 

Schule jeweils erneuert bzw. ergänzt und die Rückgabe sowie Kontrolle der 
Ausleihe der Bücher organisiert und bezahlt. 

 
Zahlungsverfahren 
 
Eine Beteiligung am Ausleihverfahren ist nur möglich, wenn die 
Erziehungsberechtigten dafür die Nutzungsgebühr bezahlen. Diese wird im 
Lastschrift-Einzugsverfahren bis zum 04.07. dieses Jahres von der Schule 
eingezogen. Nur in begründeten Einzelfällen können wir vom Einzugsverfahren 
abweichen. Hierzu muss eine Meldung an das Schulbüro erfolgen.  
 
Ersatzpflichten für beschädigte Bücher müssen nach schriftlicher Mitteilung  
innerhalb von 14 Tagen per Überweisung an die Schule erfolgen. Sollte dies nicht 
geschehen, ist die Landesschulbehörde einzuschalten. Die Kosten erhöhen sich in 
diesem Fall für die Erziehungsberechtigten erheblich, da Mahngebühren, Porto u. ä. 
anfallen. 


